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§ 6 SPEVO

SPEVO - Sozialpadagogische Einrichtungen

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Der Standort der Sozialpadagogischen Einrichtung hat den Zielsetzungen der Sozialpadagogischen Einrichtung zu
entsprechen. Die Sozialpadagogische Einrichtung darf nicht der Einwirkung von Geruch, Larm, Rauch, Staub,
Erschutterungen oder anderer Immissionen ausgesetzt sein, die geeignet sind, eine Gefahr flir Leben oder Gesundheit
oder eine unzumutbare Beldstigung zu bewirken.

In Kraft seit 04.07.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 6 SPEVO
	SPEVO - Sozialpädagogische Einrichtungen


